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Az.: 50 30 SPJ Münster, 14.07.2006 
 
 

Rundschreiben Nr.  20/2006  
 
 
Sonderprogramme zur Förderung von Kindern und Jugen dlichen  
hier: Sonderprogramm „Jugend und soziale Brennpunkt e“  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Auftrag des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration informiere ich 
Sie über die vom Landtag des Landes NRW am 17.05.2006 beschlossenen Sonderpro-
gramme  
 

 

Warendorfer Straße 25, 48133 Münster 
Telefon: 0251 591-01 
Öffentliche Verkehrsmittel: ab Hbf Bussteig A, 
Linien 2 und 10 bis Zumsandestraße 
Parken: LWL-Parkplätze Warendorfer Str. 25 
 

Konto der Hauptkasse des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe: 
WestLB AG Münster 
BLZ 400 500 00, Konto-Nr. 60 129 
IBAN: DE35 4005 0000 0000 0601 29 
BIC: WELADEDD 
 

  
 

 

Servicezeiten: Montag-Donnerstag 08:30-12:30 Uhr, 14:00-15:30 Uhr 
Freitag 08:30-12:30 Uhr 

 

Ansprechpartnerin: 
Andrea Becker 
 
Tel.: 0251 591-3609 
Fax: 0251 591-6822 
E-Mail: andrea.becker@lwl.org 
 

   

Landschaftsverband Westfalen-Lippe · 48133 Münster 
 

 
 
Stadt-/Kreisverwaltungen 
- Jugendamt – 
im Gebiet des Landschaftsverbandes  
Westfalen-Lippe 
 
Jugendverbände auf Landesebene 
 
Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW 
 
Landesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit 
NRW 
 
Arbeitsgemeinschaft Haus der Offenen Tür NW 
 
Paritätisches Jugendwerk NRW 
 
Kath. Landesarbeitsgemeinschaft Kinder-  
und Jugendschutz NRW 
 
Evang. Arbeitskreis Kinder- und Jugendschutz 
NRW 
 
Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
im Gebiet des Landschaftsverbandes Westfalen-
Lippe 
 
Nachrichtlich: 
Landesjugendring NRW  
Kommunale Spitzenverbände NRW  
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· Jugend und Soziale Brennpunkte  
· Aktionsplan „Frühe Bildung von Kindern“   
 
mit der Aufforderung, zu diesen Programmen Anträge zu stellen.  
 
Ich bitte, diese Informationen an Ihre Einrichtungen, Mitgliedsorganisationen und an die frei-
en Träger weiterzugeben.  
 
Erläuterungen zum Aktionsplan „Frühe Förderung von Kindern“ entnehmen Sie bitte dem 
Rundschreiben Nr. 19 / 2006 (siehe Internetseite: www.lja-wl.de). 
 
Das Sonderprogramm „Jugend und Soziale Brennpunkte“  zielt insbesondere auf solche 
Projekte für Jugendliche ab, die geeignet sind, rasch und zielgenau pädagogische Hilfen für jun-
ge Menschen in sozial schwierigen Lebenslagen zu fördern. Zudem sollen auch Kinder- und Ju-
gendliche mit Zuwanderungsgeschichte in den unterschiedlichen Bereichen erreicht werden.  

Das Programm soll die pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sinnvoll ergänzen, die 
durch die klassischen Einrichtungen, Träger und Jugendorganisationen erfolgt.  

Die Maßnahmen/Projekte sollen so ausgerichtet sein, dass ausgewählte Zielgruppen direkt er-
reicht werden. Dabei sollen vor allem solche Projekte einbezogen werden, die entweder beste-
hende Lücken schließen oder aber neue Anstöße für die Arbeit geben. Die Impulse der Projekte 
sollen im Rahmen der bestehenden kinder- und jugendpolitischen Infrastruktur aufgegriffen und 
fortgeführt werden.   

Zu den folgenden Förderprogrammteilen können Anträge gestellt werden: 
 
1. Stärkung der Bildungskompetenz benachteiligter J ugendlicher 
 
Auf Grund ungünstiger Perspektiven zur beruflichen Integration nimmt insbesondere bei 
sozial benachteiligten Jugendlichen die Lernbereitschaft und Bildungsmotivation ab. In der 
Folge schulischer Misserfolgserlebnisse manifestieren sich Schulmüdigkeit und Absentis-
mus. 
 
Gefördert werden Maßnahmen für Einzelpersonen oder Gruppen, die gezielt auf die Stabi-
lisierung von Motivation bzw. die Remotivation von Lernbereitschaft und die Stärkung der 
Persönlichkeit junger Menschen als Voraussetzung für eine gelingende schulische Karriere 
hinwirken. Die Maßnahmen sollen nach Möglichkeit in Kooperation mit Schulen durchgeführt 
werden. Mögliche Maßnahmen sind u. a.: 
 
· Einzel- und Gruppencoachings, 
· Einzel- oder Gruppen-Sozialtrainings, 
· Verfahren zur Feststellung individueller Leistungspotentiale bzw. von Entwicklungs-

hemmnissen z. B. im Rahmen von Kompetenzfeststellungsverfahren und Förderplanun-
gen, 

· werkpädagogische Angebote für Schülerinnen und Schüler in den Ferien oder während 
der Unterrichtszeit in Absprache mit Schulen, 

· Einzel- und Gruppenberatung. 
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Die Maßnahmen richten sich an Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I in den letzten 
drei Schulbesuchsjahren. Eine Abgrenzung zu schulischen Maßnahmen und solchen  
der Arbeitsmarktpolitik ist erforderlich. 
 
2. Integrationsmaßnahmen Übergang Schule / Beruf 
 
Aufgrund der Situation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt gestaltet sich die Integration 
von sozial benachteiligten Jugendlichen in den Arbeitsmarkt immer schwieriger. Die ohnehin 
bestehenden individuellen Probleme und Entwicklungsdefizite werden zu Hemmfaktoren 
auch für ihre gesellschaftliche Integration. Ein gelingender Übergang ist ohne sozialpädago-
gische Unterstützung und Förderung kaum möglich. 
 
Maßnahmen im Rahmen der Jugendberufshilfe 
Gefördert werden Maßnahmen für Einzelpersonen oder Gruppen, die auf den gezielten Ab-
bau integrationshemmender Faktoren hinwirken und die individuellen Chancen auf Arbeit 
und Ausbildung verbessern. Mögliche Maßnahmen sind u. a.: 
· Einzel- und Gruppencoachings, 
· Einzel- oder Gruppen-Sozialtrainings, 
· Verfahren zur Feststellung individueller Leistungspotentiale bzw. von Entwicklungs-

hemmnissen z. B. im Rahmen von Kompetenzfeststellungsverfahren und Förderplanun-
gen, 

· werkpädagogische Angebote zur Verbesserung der Berufschancen, 
· Einzel- und Gruppenberatung. 
 
Die Angebote richten sich an junge Menschen, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben. Sie 
können parallel zu Maßnahmen der beruflichen Integration angeboten werden, wenn ein Ju-
gendhilfeförderbedarf festgestellt wurde. Eine Abgrenzung zu Maßnahmen der 
Arbeitsintegration (nach SGB II oder SGB III) ist erforderlich.  
 
3. Angebote der Jugendarbeit für Jugendliche mit Zu wanderungsgeschichte 
 
Ziel des Programmteils ist es, sozialräumliche Maßnahmen und Angebote für benachteiligte 
Jugendliche (z. B. Zuwanderungsgeschichte, Bildungsbenachteiligung) bereit zu stellen. 
 
In zwei Modellregionen erhalten die Jugendämter Mittel mit der Maßgabe, diese gezielt dort 
einzusetzen, wo sie aktuell zur Minderung von Konflikten, in die Jugendliche in besonders 
schwierigen Lebenslagen (schulmüde Jugendliche, Gruppen von jugendlichen Spätaussied-
lern etc.) involviert sind, genutzt werden können. 
 
Als Modellregionen kommen Ostwestfalen-Lippe und das Ruhrgebiet mit den Zielgruppen 
jugendliche Spätaussiedler und türkischstämmige Jugendliche in Frage. 
 
Gefördert werden 
 

· niedrigschwellige, interkulturelle, klar abgrenzbare und in sich geschlossene Projekte, 
die in Kooperation von Haupt- und Förderschulen und Jugendhilfeeinrichtungen aus 
den Bereichen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und der Ju-
gendkulturarbeit in Form von z. B. Rockcontests, Tanzprojekten, Basketballturnieren 
stattfinden; 
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· abgrenzbare Projekte, die bestehende Maßnahmen ergänzen (z. B. Streitschlichter-
projekte, Schülercafes in Hauptschulen, Netzwerke zur Gewaltprävention). 

 
Die Projekte eignen sich, 
 

· die Bildungschancen junger Menschen an Förder- und Hauptschulen durch flankie-
rende außerschulische Settings zu erhöhen, 

 
· der Gewalt zwischen Gleichaltrigen friedliche Konfliktlösungsstrategien als Alternative 

       entgegenzusetzen und 
 

· denjenigen Jugendlichen neue Artikulationsmöglichkeiten zu eröffnen, die in klassi-
schen Beteiligungsprojekten nicht erreicht werden.      

 
4. Förderung von Maßnahmen der Partizipation in Ein richtungen der Kinder- und 
   Jugendhilfe 
 
Mit den Mitteln sollen besondere Angebote zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe 
von sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen, gefährdeten Kindern und Jugendlichen 
und von Kindern und jugendlichen aus Zuwandererfamilien gefördert werden. 
 
Die Maßnahmen sollen der Unterstützung der Kinder und Jugendlichen in schwierigen 
Lebenslagen, der Persönlichkeitsstärkung und –stabilisierung, der Ausbildung sozialer 
Fähigkeiten, der Förderung von sozialem Engagement, der Vermittlung demokratischer 
Grundkenntnisse und/oder der Auseinandersetzung mit demokratischen Grundwerten, der 
Vermittlung von Konfliktlösungsstrategien und der Gewaltprävention dienen. 
 
Die Projekte sollen an Orten stattfinden, an denen sich sozial benachteiligte Kinder und 
Jugendliche aufhalten – z. B. in Schulen, Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendar-
beit und der Jugendverbände – und ein in sich geschlossenes, niedrigschwelliges Konzept 
mit einem über einen begrenzten Zeitraum kontinuierlichen Angebot aufweisen. 
 
Anträge auf Förderung von Maßnahmen in den einzelnen Programmteilen können Träger der 
freien und öffentlichen Jugendhilfe bei den jeweils örtlich zuständigen Landesjugendämtern 
Rheinland bzw. Westfalen-Lippe stellen. 
 
Förderfähige Projekte können nur bewilligt werden, solange Haushaltsmittel zur Verfügung 
stehen. Deshalb empfehle ich Ihnen, unverzüglich Anträge einzureichen. 
 
Grundlage für die Antragstellung sind die z. Zt. gültigen Richtlinien zum Landesjugendplan 
vom 30.10.2002, hier Einzelförderrichtlinie zu Pos. VI (Besondere Maßnahmen) des Landes- 
jugendplanes.  
 
In der Anlage überreiche ich die zur Antragstellung zu verwendenden Vordrucke „Muster 1“ 
und „Anlage 9“ (diese Vordrucke finden Sie auch im Internet unter www.lja-wl.de). Es handelt 
sich dabei um die geltenden Vordrucke zum Landesjugendplan. Bitte kennzeichnen Sie Ihren 
Antrag mit dem Titel „Förderantrag Sonderprogramm für Jugend und soziale Brennpunkte“. 
Den Antragsvordrucken fügen Sie bitte eine Projektskizze für das Projekt bei. 
 
Da es sich bei dem Sonderprogramm um eine zeitlich befristete Landesförderung aus-
schließlich im Haushaltsjahr 2006 handelt, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass  
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 - alle beantragten Projekte bis spätestens 31.12.2006 abgeschlossen sein müssen, 
 - Projekte, die durch eventuelle Personalbindungen Folgewirkungen hervorrufen 
   können, von der Förderung ausgeschlossen sind.   
 
Die Zuwendung aus Mitteln des Sonderprogramms wird als Festbetragsfinanzierung ge-
währt.  
 
Im Kosten- und Finanzierungsplan werden  
 
- Miete und Mietnebenkosten für vorhandene eigene Räume, 
- sog. „Overheadkosten“ bzw. Verwaltungskostenpauschalen und 
- investive Kosten 
 
nicht  anerkannt.  
 
Bürgerschaftliches Engagement in Form von freiwilligen, unentgeltlichen Arbeiten kann als 
fiktive Ausgabe in die Bemessungsgrundlage einbezogen werden (Nr. 2.4.2 VV / 2.3.2 VVG 
zu § 44 LHO). 
 
Ich bitte, diese Informationen an Ihre Einrichtungen, Mitgliedsorganisationen und an die frei-
en Träger weiterzugeben. Um einen schnellen und reibungslosen Ablauf der Förderpro-
gramme zu gewährleisten, bitte ich für telefonische Rückfragen eine/n Ansprechpartner/in zu 
nennen.  
 
Ansprechpersonen im Landesjugendamt sind:  

Für Förderfragen:  Frau Becker  Tel.: 3609 andrea.becker@lwl.org  

Für inhaltliche Fragen:  Herr Thoring Tel.: 4588 wolfgang.thoring@lwl.org 

 
Wenn ich weitergehende Informationen zu den einzelnen Punkten erhalte, werde ich Sie 
unverzüglich informieren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Dreyer 
 
 
 
Anlagen: Antragsvordrucke   
 


